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Digitale und telefonische Schwangerschaftskonfliktberatung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am 25. März 2020 kündigte die Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend Dr. Franziska Giffey an, dass nach Absprache der Bundes-
regierung mit den gemäß § 3 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) 
für die Einrichtung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zuständigen 
Ländern Schwangerschaftskonfliktberatung während der Corona-Pandemie 
online und per Telefon möglich sei. Beratungsbescheinigungen sollten zudem 
ohne persönliches Erscheinen der Schwangeren per E-Mail oder Post versen-
det werden können (https://taz.de/Schwangerschaftsabbruch-in-Corona-Zeit/!5
674440/).

Begründet wurde dieser Schritt mit der Tatsache, dass aufgrund der Corona-
Pandemie zwischenmenschliche Kontakte nach Möglichkeit so weit wie mög-
lich eingeschränkt werden sollten und eine Beratung unter Voraussetzung phy-
sischer Anwesenheit der zu beratenden Schwangeren vor diesem Hintergrund 
problematisch sei. Schwangere, die in Zeiten der Corona-Pandemie eine 
Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch nehmen wollen, profitieren 
daher auch aus Sicht der Fragesteller von digitalen und telefonischen Lösun-
gen.

Ergebnisoffen beratende Informationsübermittlung über Internet und Telefon 
kann potenziell auch in normalen Zeiten Erleichterungen für Schwangere in 
einer ohnehin psychisch stark belastenden Situation schaffen. Gemäß § 218a 
Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) wird von Schwangeren die 
Bescheinigung über die Beratung nach § 219 Absatz 2 Satz 2 StGB als Vo-
raussetzung für die Vornahme eines straffreien Schwangerschaftsabbruchs ver-
langt. Wenn der Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch besteht, muss 
der Zugang zu einer solchen Beratung aus Sicht der Fragesteller im Sinne der 
Selbstbestimmung auch grundsätzlich möglichst niedrigschwellig für Schwan-
gere gestaltet sein.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend vom 13. Juli 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



 1. Besteht für Schwangere gegenwärtig nach Kenntnis der Bundesregierung 
noch die Möglichkeit, digitale oder telefonische Schwangerschafts-
konfliktberatung in Anspruch zu nehmen?

Wenn ja, bis wann soll diese Möglichkeit bestehen?

Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es weiterhin Länder, die digitale oder 
telefonische Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten. Die nach § 3 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes für die Durchführung des Gesetzes zuständi-
gen Länder entscheiden in eigener Zuständigkeit über die Dauer dieser Mög-
lichkeit.

 2. Welche konkreten digitalen und telefonischen Angebote wurden bzw. 
werden für Schwangere, die eine Schwangerschaftskonfliktberatung in 
Anspruch nehmen wollten bzw. wollen, nach Kenntnis der Bundesregie-
rung zur Verfügung gestellt?

Während der Corona-Pandemie bieten die Länder schwangeren Frauen unter-
schiedliche Formen von digitaler und telefonischer Beratung an. Zu den kon-
kreten Angeboten vor Ort liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

 3. Ist eine Evaluation der Effekte digitaler und telefonischer Schwanger-
schaftskonfliktberatung durch die Bundesregierung in Kooperation mit 
den Ländern geplant?

a) Wenn ja, was wird hierbei im Fokus stehen, und wann ist mit den Er-
gebnissen zu rechnen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 3 bis 3b werden zusammen beantwortet.
Die unter der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend arbeitende Abteilung Sexualaufklärung, Verhütung und Fa-
milienplanung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fördert mit 
Projektstart 1. Juli 2020 eine vom Bundesministerium finanzierte sechsmonati-
ge Pilotstudie der Hochschule Merseburg, die erstmalig Daten über Settings, 
Abläufe und Inhalte der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktbera-
tung nach den §§ 2 und 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes unter den Be-
dingungen der COVID-19-Pandemie erhebt. Ziel der Studie ist, durch zunächst 
Erhebungen in den Ländern Bayern, Berlin, Brandenburg und Niedersachsen 
die Sicht von Beratungsfachkräften auf digitalisierte Beratungssettings, deren 
Auswirkungen auf den Beratungsablauf sowie die erlebten Herausforderungen 
und Chancen, aber auch auf spezifische Beratungsinhalte, erreichte Zielgruppen 
und die wahrgenommene psychosoziale wie medizinische Versorgung zu unter-
suchen.
Auf der Basis der Ergebnisse der Pilotstudie ist eine bundesweite Erhebung als 
Hauptstudie geplant. Erste Ergebnisse der Pilotstudie werden voraussichtlich 
Anfang 2021 vorliegen.
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 4. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, wie viele Bera-
tungen bisher digital oder telefonisch stattgefunden haben, und wie viele 
Beratungsscheine digital ausgestellt worden sind?

Wenn ja, wie viele?

 5. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, wie viele Prä-
senztermine während der Zeit stattgefunden haben, in der digitale und te-
lefonische Beratung möglich war, und wie viele Beratungsscheine dort 
ausgestellt worden sind?

Wenn ja, wie viele?

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Da die Durchführung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes den Ländern ob-
liegt, können entsprechende Zahlen oder Informationen nur durch das jeweilige 
Bundesland erfolgen.

 6. Haben während des Zeitraums der Corona-Pandemie nach Kenntnis der 
Bundesregierung bisher mehr oder weniger Schwangerschaftskonfliktbe-
ratungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres stattgefunden?

Eine bundesweite Statistik erfolgt nach Abschnitt 4 des Schwangerschaftskon-
fliktgesetzes nur über Schwangerschaftsabbrüche, nicht aber über die Schwan-
gerschaftskonfliktberatungen. Entsprechende Vergleichszahlen zu Konfliktbe-
ratungen können nur die für die Durchführung des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes zuständigen Länder liefern.

 7. Wie hat sich während dieses Zeitraums nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Zahl der Schwangerschaften und die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nach Abschnitt 4 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes wird über Schwanger-
schaftsabbrüche eine Bundesstatistik geführt, die nach § 16 Absatz 1 des Geset-
zes vierteljährlich erfolgt. Die Daten für das zweite Quartal 2020 liegen noch 
nicht vor, so dass hierzu noch keine Aussage getroffen werden kann.

 8. Liegen der Bundesregierung Informationen darüber vor, ob einzelne 
Bundesländer auch nach einem Ende der Corona-Pandemie an der Mög-
lichkeit einer digitalen und telefonischen Schwangerschaftskonfliktbera-
tung festhalten wollen?

a) Wenn ja, welche Bundesländer betrifft das?

b) Sind der Bundesregierung Gründe bekannt, aus denen Bundesländer 
daran festhalten wollen oder nicht festhalten wollen?

Die Fragen 8 bis 8b werden zusammen beantwortet.
Hierzu liegen der Bundesregierung keine Informationen vor.
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 9. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass der in § 5 SchKG vom 
Bundesgesetzgeber festgelegte Inhalt der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung mittels digitaler und telefonischer Kommunikation adäquat vermit-
telt werden kann (bitte begründen)?

10. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die in § 6 SchKG vom 
Bundesgesetzgeber festgelegte Durchführung der Schwangerschaftskon-
fliktberatung mittels digitaler und telefonischer Kommunikation adäquat 
stattfinden kann (bitte begründen)?

Die Fragen 9 und 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-
antwortet.
Mit der Möglichkeit, während der Corona-Situation Schwangerschafts-
(konflikt)beratung zum Beispiel online oder per Telefon durchführen zu kön-
nen, sind zusätzliche Strukturen und Kommunikationswege für die Beratung 
schwangerer Frauen geschaffen worden. Die gesetzlichen Bestimmungen für 
die Durchführung von Schwangerschafts(konflikt)beratungen sowie die Bera-
tungsqualität bleiben hierdurch unberührt.

11. Plant die Bundesregierung in Kooperation mit den Ländern auf eine 
grundsätzliche Ermöglichung digitaler oder telefonischer Schwanger-
schaftskonfliktberatung hinzuarbeiten (bitte begründen)?

Da die Zuständigkeit für die Durchführung der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz bei den Ländern liegt, können 
nur diese entscheiden, ob sie entsprechende Formate auch in Zukunft ermögli-
chen wollen. Die Bundesregierung steht dem offen gegenüber.

Drucksache 19/20987 – 4 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333


